Anlage 2 

Musterschreiben

„Bescheid über die erstmalige Stufenfestsetzung und die Anerkennung von Erfahrungszeiten“

[Gegen Empfangsbekenntnis]

Erstmalige Stufenfestsetzung nach § 1b Absatz 1 Nummer 1 des Landesbesoldungsgesetzes (LBesG)1)  in Verbindung mit § 27 Absatz 2, § 28 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) in der Überleitungsfassung für Berlin 2)
Sehr geehrte Frau … / Sehr geehrter Herr ...‚ 

Sie wurden mit Wirkung vom ... zur/ zum ... ernannt und haben ab diesem Tag Anspruch auf ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe A ... der Berliner Besoldungsordnungen A / der Besoldungsgruppe R 1 der Berliner Besoldungsordnung R. 

oder

Sie wurden mit Wirkung vom ... in den Dienst des Landes Berlin / der [einsetzen: Name der lan-desunmittelbaren Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts ] versetzt / übernommen / Sie sind mit Wirkung vom … in den Dienst des Landes Berlin / der [einsetzen: Name der landesunmittelbaren Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts ] übergetreten und haben ab diesem Tag Anspruch auf ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe A ... der Berliner Besoldungsordnungen A / der Besoldungsgruppe R 1 der Berliner Besoldungsordnung R. 

und

Mit Wirkung vom 1. ... [einsetzen: Monat und Jahr des Wirksamwerdens der Ernennung im Geltungsbereich des LBesG]  wird für Sie nach § 1b Absatz 1 Nummer 1 LBesG i.V.m. § 27 Absatz 2 BBesG / § 38 Absatz 2 BBesG in der Überleitungsfassung für Berlin ein Grundgehalt der Stufe 1 festgesetzt, da in Ihrem Fall keine berücksichtigungsfähigen Erfahrungszeiten nach § 1b Absatz 1 Nummer 1 LBesG i.V.m. § 28 Absatz 1 BBesG / § 38a Absatz 1 BBesG in der Überleitungsfassung für Berlin vorliegen. Die zum Erreichen der Stufe 2 erforderliche Erfahrungszeit beträgt zwei Jahre / drei Jahre; die für die weiteren Stufenaufstiege erforderlichen Erfahrungszeiten entnehmen Sie bitte § 1b Absatz 1 Nummer 1 LBesG i.V.m. § 27 Absatz 3 BBesG / § 38 Absatz 3 BBesG in der Überleitungsfassung für Berlin. 

oder

Mit Wirkung vom 1. ... [einsetzen: Monat und Jahr des Wirksamwerdens der Ernennung im Geltungsbereich des LBesG / der Versetzung / der Übernahme / des Übertritts] wird für Sie nach § 1b Absatz 1 Nummer 1 LBesG i.V.m. § 27 Absatz 2, § 28 Absatz 1 BBesG in der Überleitungsfassung für Berlin aufgrund der in Ihrem Fall berücksichtigten Erfahrungszeiten von .... Jahr(en) und … Monat(en) ein Grundgehalt der Stufe ... festgesetzt. Die zum Erreichen der Stufe [einsetzen: festgesetzte Stufe] insgesamt erforderliche Erfahrungszeit beträgt … Jahre, so dass Sie in dieser Stufe bereits eine Erfahrungszeit von … Jahr(en) und Monat(en) zurückgelegt haben. Die für die weiteren Stufenaufstiege erforderlichen Erfahrungszeiten entnehmen Sie bitte § 1b Absatz 1 Nummer 1 LBesG i.V.m. § 27 Absatz 3 BBesG / § 38 Absatz 3 BBesG in der Überleitungsfassung für Berlin. 

Folgende Tätigkeitszeiten wurden als Erfahrungszeiten berücksichtigt. Soweit innerhalb dieser Zeiträume Unterbrechungszeiten liegen, die nicht als Erfahrungszeiten berücksichtigt werden können, wurden die Tätigkeitszeiten in die berücksichtigungsfähigen Zeiträume unterteilt:

	Nr. 
	Beginn / Ende 
	tätig als .. im .. 
	ö. D. 
	Monat(e) 
	Jahr(e) 

	1. 
	z. B. 

 15. 09. 2002 

-14. 12. 2006 
	Referent/in beim BMI
	ja
	3
	4

	2. 
	…
	
	
	
	


Die Zeiten nach Nummer … werden gemäß § 1b Absatz 1 Nummer 1 LBesG i.V.m. § 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer … BBesG / § 38 a Absatz 1 Nummer … BBesG in der Überleitungsfassung für Berlin als Erfahrungszeiten im Sinne des § 1b Absatz 1 Nummer 1 LBesG i.V.m. § 27 Absatz 3 BBesG in der Überleitungsfassung für Berlin anerkannt. [ggf.: Bei den Zeiten nach Nummer … konnten … Jahr(e) und … Monat(e) nicht berücksichtigt werden, weil diese Zeiten Voraussetzung für die Zulassung zur Laufbahn sind.] 

und / oder

Die Zeiten nach Nummer … werden nach § 1b Absatz 1 Nummer 1 LBesG i.V.m. § 28 Absatz 1 Satz 2  BBesG in der Überleitungsfassung für Berlin [ggf.: nach Entscheidung durch das/ die [einsetzen: Bezeichnung der obersten Dienstbehörde/ der von der obersten Dienstbehörde bestimmten Stelle*]] als Erfahrungszeiten im Sinne des § 1b Absatz 1 Nummer 1 LBesG i.V.m. § 27 Absatz 3 BBesG in der Überleitungsfassung für Berlin anerkannt. [ggf.: Bei den Zeiten nach Nummer … konnten … Jahr(e) und … Monat(e) nicht berücksichtigt werden, weil diese Zeiten Voraussetzung für die Zulassung zur Laufbahn sind.] 

und / oder

Der von Ihnen erbrachte Grundwehrdienst / anschließend freiwillig geleistete zusätzliche Wehrdienst / geleistete Zivildienst [ggf. andere Wehrdienstart einsetzen] wird nach § 1b Absatz 1 Nummer 1 LBesG i.V.m. § 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2  BBesG / § 38a Absatz 1 Nummer 4 BBesG  in der Überleitungsfassung für Berlin im Umfang von … Jahr(en) und Monat(en) als Erfahrungszeit im Sinne des § 1b Absatz 1 Nummer 1 LBesG i.V.m. § 27 Absatz 3 BBesG / § 38 Absatz 3 BBesG in der Überleitungsfassung für Berlin anerkannt. 

und / oder

Die Zeiten des Erwerbs der Qualifikation zur/ zum … wird nach § 1b Absatz 1 Nummer 1 LBesG i.V.m. § 28 Absatz 1 Satz 4 BBesG in der Überleitungsfassung für Berlin [ggf.: nach Entscheidung durch das / die [einsetzen: Bezeichnung der obersten Dienstbehörde/ der von der obersten Dienstbehörde bestimmten Stelle*]] mit einem Umfang von … Jahr(en) und … Monat(en) als Erfahrungszeit im Sinne des § 1b Absatz 1 Nummer 1 LBesG i.V.m. § 27 Absatz 3 BBesG in der Überleitungsfassung für Berlin anerkannt. 

Weitere Zeiten konnten nicht berücksichtigt werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der / dem [einsetzen: Bescheid erteilende Behörde] unter der oben angegebenen Anschrift zu erheben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen ist. 

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Unterschrift

Fn.                     

1) Landesbesoldungsgesetz i.d.F. vom 9. April 1996 (GVBl. S. 160, 2005 S. 463), das zuletzt durch Artikel I 

§ 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2011 (GVBl. S. 306) geändert worden ist

2) Bundesbesoldungsgesetz in der Überleitungsfassung für Berlin nach Artikel III § 1 Nummer 3 des Gesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel I § 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2011 (GVBl. S. 306) geändert worden ist

* Hinweis nur für die/ den Bescheidersteller/in:

Die Entscheidung über die Anerkennung von Zeiten nach § 1b Absatz 1 Nummer 1 LBesG i.V.m. 

§ 28 Absatz 1 Satz 2 und 4 BBesG in der Überleitungsfassung für Berlin als Erfahrungszeiten trifft die zuständige oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle (vgl. § 1b Absatz 1 Nummer 1 LBesG i.V.m. § 28 Absatz 1 Satz 5 BBesG in der Überleitungsfassung für Berlin). Die Ergänzung ist entbehrlich, sofern die oberste Dienstbehörde die Bescheid erteilende Behörde als zuständige Stelle im Sinne des § 1b Absatz 1 Nummer 1 LBesG i.V.m. § 28 Absatz 1 Satz 5 BBesG in der Überleitungsfassung für Berlin bestimmt hat. 
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